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BEBAUUNGSPLAN NR. 29

PFAFFENHOFEN,

6. VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.03.2024  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
28.03.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
19.03.2024 hat in der Zeit vom 09.04.2024 bis 13.05.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
19.03.2024 hat in der Zeit vom 09.04.2024 bis 13.05.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.06.2024 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 11.07.2024 bis 12.08.2024 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.06.2024 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit  
vom 11.07.2024 bis 12.08.2024 öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Ehekirchen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 17.09.2024 den
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
in der Fassung vom 17.09.2024 als Satzung beschlossen.

7. Ausgefertigt
Ehekirchen, den ...................

................................................................
Günter Gamisch
Erster Bürgermeister Siegel

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs.
3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214
und 215 BauGB  wird hingewiesen.

Ehekirchen, den ...................

................................................................
Günter Gamisch
Erster Bürgermeister Siegel

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Ehekirchen erlässt aufgrund

- der §§ 1; 1a;  9; und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

den

Bebauungsplan Nr. 29 "Am Hohen Weg - 1. Änderung"

als

SATZUNG.

Eine Begründung in der letztgültigen Fassung ist beigefügt.

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO2.1

2. FESTSETZUNGEN

1

2 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

M = 1 : 5.000

Grundflächenzahl  z.B.  0,453.1

3 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - § 16 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

0,45

11.5.1 WH 6,5 m

DEN 19.03.2024

AM HOHEN WEG

Wandhöhe  z.B.  max. 6,50 m

bei Sattel- und Walmdächern ist die Wandhöhe traufseitig von der 
Oberkante des Erdgeschoss-Rohfußbodens (OK-EG-RFB) bis zum 
Schnittpunkt der verlängerten Aussenkante Mauerwerk mit der 
OK Dachhaut zu messen, Erdgeschoss ist das tiefstgelegene Vollgeschoss
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3.2 II  +D
mindestens zwei Vollgeschosse und maximal 3 Vollgeschosse
bei der Errichtung von 3 Vollgeschossen muss das oberste Geschoss
im Dachgeschoss liegen

3.3

drei Vollgeschosse zwingend
das 3. Vollgeschoss ist als "Staffelgeschoss" auszubilden - d.h. es ist allseitig um
mind. 0,5 m gegenüber den Außenkanten des darunterliegenden Geschosses
einzurücken. Die Grundfläche des Staffelgeschosses darf max. 80 % der Grund-
fläche des daruntergelegenen Geschosses aufweisen.
Im Mischgebiet muss das Staffelgeschoss nach Nord - Ost um mind. 1 m zurück-
gesetzt (eingerückt) werden.

III-S

4 Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 22 und 23 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

offene Bauweise4.1 o

Baugrenzen

4.4

Bauraum für Garagen
Garagen sind außerhalb der Baugrenzen ausschließlich in den hierfür vorgesehenen
Bauräumen zulässig. Garagen  sind mit der dem Dach des Hauptgebäudes entspre-
chenden Dachform und -neigung zu errichten. Begrünte Flachdächer werden unab-
hängig von der Dachform des Hauptgebäudes zugelassen. Im Bereich der Garagen-
zufahrten ist ab der straßenseitigen Grundstücksgrenze ein mind. 5,0 m tiefer
Stauraum vorzusehen, der entsprechend der Festsetzung 6.3 zu gestalten ist.
Die Länge und Breite der Garagen darf 8,00 m nicht überschreiten.

4.5

nur Einzelhäuser zulässigE

Ga

öffentliche Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie
mit unverbindlichem Vorschlag zur Straßenraumgestaltung5.1

5 Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 des Baugesetzbuchs - BauGB)

öffentl. Wege (Fuß-, Rad-
und Wirtschaftswege)5.3

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

9.1

9 Sonstige Planzeichen

11 Auf Landesrecht beruhende Regelungen
(§ 9 Abs. 4  des Baugesetzbuchs - BauGB   i.V.m. Art. 81 BayBO)

11.3 Dächer

Dachaufbauten

Dachform: bei

max. 25°

gleichgeneigte Sattel- und Walmdächer (auch als Zeltdach) mit mittigem First. 

Dachdeckung:

werden nicht zugelassenDacheinschnitte:

Die Firste der Dächer müssen in Längsrichtung des Gebäudes verlaufen.

bei 

Pult- sowie Flachdächer (Neigung < 5%, ca. 3°), begrünt

bei Pultdächern
Dachneigung: max. 45°bei Sattel- und Walmdächern

3. HINWEISE

bestehende Grundstücksgrenzen 2 vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

3 Flurstücksnummer

5 Gebäudebestand

17 Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen mit den üblichen Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen auch nachts
und an Wochenenden zu rechnen.

8

Vorschlag für Einrichtungen zur Regen-

Gebäudevorschlag

vorgeschlagene Tiefgarage

6

Keller sollten wasserdicht ausgeführt und Heizölbehälter gegen Auftrieb gesichert werden.
und ggf. sanieren zu lassen.
diese im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu erkunden, abzugrenzen 
lastenverdacht oder sonstige Untergrundverunreinigungen bekannt sein bzw. werden,sind
Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Alt-

sind diese in wasserrechtlichen Verfahren zu beantragen.
Sollten sich im Zuge von Baumaßnahmen Grundwasserabsenkungen als notwendig erweisen,

Dies ist besonders im Bauzustand zu beachten.
Es dürfen auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

der Straßenseite zugewandten Hausaußenwand. 
der Bayernwerk Netz GmbH angeschlossen. Die Hausanschlußkabel enden in Wandnischen an der 

etwaige Differenzen auszugleichen.
Die Planzeichnung ist für Maßentnahmen nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung sind

Die geplanten Gebäude werden über Erdkabel und Verteilerschränke an das Versogungsnetz

18
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20

vorgeschlagene Aufstellfläche
für MüllbehältnisseM4

9

GH 11 m Gebäudehöhe  z.B.  max. 11,00 m

Die Gebäudehöhe ist von der Oberkante des
Erdgeschoss-Rohfußbodens (OK-EG-RFB) bis zur
Oberkante des höchstgelegenen Gebäudeabschlusses
zu messen.
Erdgeschoss ist das tiefstgelegene Vollgeschoss.

11.5.2

Die Müllbehältnisse der Parzellen 37 und 38 sind am Abholtag auf den eingetragenen 
Müllentsorgung21

Aufstellflächen für Müllbehältnisse bereitzustellen.

RRB

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als Wendemöglichkei
für Müllfahrzeuge sowie zur Notbefahrung des Baugebiets,durchfahrtsbeschränkt

9.2

Höhenschichtlinien

1333

1

0

anbaufreie Zone an
der Staatsstraße - 15 m

5.2

1B PLANZEICHNUNG
Teilräumlicher Geltungsbereich TG2                                                                         M 1 : 2.000

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2021

Ausgleichsfläche A2
Flurnummern 1421/3 und 1421/6, Gemarkung Ehekirchen

6 Grünordnung (9 Abs.1 Nr. 15, 20, 25a und 25b BauGB)

6.1 Grünordnung allgemein
Alle nachfolgend festgesetzten Gehölze sind nach der Pflanzung vom Grundstückseigentümer
artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang in der festgesetzten Mindestqualität an
den gegebenen Standorten spätestens in der folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen.
Bei der Pflanzung sind standortgerechte und möglichst heimische Gehölzarten zu verwenden.

6.2 Öffentliches Grün

Stellplätze und Fußwege sind versickerungsfähig zu gestalten (z.B. wassergebundene Decke,
Schotterrasen, Rasensteine u.s.w.).
Die festgesetzten grünordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen sind spätestens
eine Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme herzustellen.

6.2.1 Öffentliche Grünfläche
Die öffentliche Grünfläche ist als kräuterreiche Wiesenfläche (Saatgutmischung
mit mind. 50 % Blumen) anzulegen. Die Wiesenflächen sind ein- bis zweimal pro
Jahr zu mähen. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt vollständig von der Fläche zu
entfernen.
Je angefangene 50 m Länge der Ortsrandeingrünung sind mindestens 20 
standortgerechte, klimaangepasste Sträucher in Gruppen als 2-3 reihige Hecke
zu pflanzen. Die Pflanzreihen sind versetzt zueinander anzulegen. Die 
Strauchpflanzungen sind möglichst als freiwachsende Pflanzungen zu erhalten.
Die Pflanzabstände sind nach Wuchsgröße der verwendeten Arten zu wählen: 
Kleinsträucher 0,5 bis 1 m, Mittelsträucher 1,5 m und Großsträucher 2 m.

Mindestpflanzqualität Sträucher: v. Strauch, 3-4 Tr., 60-100cm, Pflanzliste 6.4.3

6.2.2 Öffentliche Grünfläche - Verkehrsgrün
Das Verkehrsgrün ist mit standortgerechten, heimischen, bodendeckenden
Stauden und Gräsern zu bepflanzen oder als kräuterreiche Wiesenfläche 
(Saatgutmischung mit mind. 50 % Blumen) anzulegen. Die Wiesenfläche ist ein-
bis zweimal pro Jahr zu mähen. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt vollständig 
von der Fläche zu entfernen.

6.2.3         zu pflanzender Baum in öffentlicher Grünfläche
zulässig sind standortgerechte, klimaangepasste Laubbäume, Pflanzliste 6.4.2
Von den in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorten kann innerhalb der
jeweils festgesetzten öffentlichen Grünfläche geringfügig abgewichen werden.
Die aus der Planzeichnung zu entnehmende Anzahl an Bäumen ist dabei 
zwingend beizubehalten.
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm 3xv mDb, StU 14-16 cm

6.2.4 zu pflanzender Baum in öffentlicher Grünfläche - Verkehrsgrün
zulässig sind standortgerechte, klimaangepasste Laubbäume, Pflanzliste 6.4.1

Von den in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorten kann innerhalb der
jeweils festgesetzten öffentlichen Grünfläche abgewichen werden. Die aus der
Planzeichnung zu entnehmende Anzahl an Bäumen ist dabei zwingend
beizubehalten.
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm 3xv mDb, StU 14-16 cm

6.3 Privates Grün

Unbebaute Baugrundstücksflächen sind, soweit sie nicht für oberirdische Geh- und Fahrflächen,
Terrassen oder Stellplätze erforderlich sind, vollständig zu bepflanzen oder einzusäen und dauerhaft zu
erhalten. Flächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag, insbesondere in Kombination mit nicht
durchwurzelbaren Folien, sind unzulässig. Stellplätze, Stauräume und Fußwege sind versickerungsfähig zu

            gestalten (z.B. wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasensteine u.s.w.).
Für Baumpflanzungen auf Tiefgaragen muss die Tiefgaragendecke mit einer Vegetationstragschicht von
mindestens 80 cm Höhe überdeckt werden.

Die festgesetzten grünordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen sind spätestens
eine Vegetationsperiode nach Fertigstellung des Hauptgebäudes herzustellen.

6.3.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet ist je 300 m² und im Sonder- und Gewerbegebiet 

oder ein Obstbaum (regional-typische Obstsorten) zu pflanzen. Die unter Pkt. 6.3.3 festgesetzten zu 
pflanzenden Bäume können hierauf angerechnet werden.

Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm mind. 3xv mDb, StU 12- 14 cm
Mindestqualität Obstbaum: Halb- oder Hochstamm, 3xv mDb, StU 10-12 cm

6.3.2        private Grünflächen am Baugebietsrand und über Grunddienstbarkeitsflächen
       Die betreffenden Flächen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die Lage der 

       Die privaten Grünflächen sind als kräuterreiche, extensive Wiesenfläche
       (gebietsheimische Saatgutmischung mit  mind. 50 % Blumen) anzulegen. Die
       Wiesenflächen sind ein- bis zweimal pro Jahr zu mähen. Das Mähgut ist nach
       jedem Schnitt vollständig von der Fläche zu entfernen.

       Je angefangene 50 m Länge der Ortsrandeingrünung sind mind. 20 heimische,
       standortgerechte Sträucher in Gruppen als 2-3-reihige Hecke zu pflanzen. Die

       Die Pflanzabstände sind nach Wuchsgröße der verwendeten Arten zu wählen:
       Kleinsträucher 0,5 bis 1 m, Mittelsträucher 1,5 m und Großsträucher 2 m.

       Mindestpflanzqualität Sträucher:  v. Strauch, 3-4 Tr., 60-100cm, Pflanzliste 6.4.3

6.3.3        zu pflanzender Baum in privater Grünfläche
                                                zulässig sind standortgerechte, klimaangepasste Laubbäume, Pflanzliste 6.4.2

                                   Von den in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorten kann innerhalb der
                                   jeweils festgesetzten privaten Grünflächen abgewichen werden. Die aus der

                                   Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm 3xv mDb, StU 14-16 cm

6.3.4 Stellplatzbegrünung
Pro 7 PKW-Stellplätze ist mindestens ein standortgerechter, klimaangepasster Laubbaum zu pflanzen 
(die gem. Festsetzung  6.3.3 zu pflanzenden Bäume dürfen hierbei mit angerechnet werden). 
Die Baumgrube muss eine Mindesttiefe von 1,5 m besitzen. Die Baumscheiben sind mit standortgerechten, 

Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm 3xv mDb, StU 16-18 cm

A1

8 Ausgleichsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 des Baugesetzbuchs - BauGB)

8.1 Ausgleichsflächen allgemein
Mulchen sowie die Ausbringung von organischen und mineralischen Düngemitteln, Reststoffen aus
Agrargasanlagen sowie chemischen Pflanzenschutzmitteln ist auf den nachfolgend festgesetzten
Ausgleichsflächen nicht zulässig.

8.2 Ausgleichsfläche A1
Für den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft wird auf einer Teilfläche der Flnr. 200,
Gemarkung Schönesberg, eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 673 m² nachgewiesen und gemäß
§ 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 29  "Am hohen Weg" zugeordnet.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutzfachliche Ausgleichsfläche)
Entwicklungsziel: Streuobstwiese

8.2.1 Herstellungsmaßnahmen

Baumpflanzung:
Pflanzung von mind. 10 regionaltypischen Obstbäumen in guter Artendurchmischung mit einem
artabhängigen Pflanzabstand (jedoch ca. 8 m)
Mindestqualität Obstbaum: Halb- oder Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm

Wiesenansaat:
Ansaat mit gebietseignem Wildpflanzensaatgut (Herkunft "Unterbayerische Hügel- und
Plattenregion"; Saatgutmischung mit mind. 50 % Blumen)

Vor der Ansaat ist der Oberboden durch Fräsen und Eggen vorzubereiten. Nach erfolgter Aussaat ist ein
Bodenschluss durch Anwalzen herzustellen. In dem ersten Jahr nach der Ansaat kann ein gezielter
Schnitt zur Verdrängung von aufkommenden Unkräutern erforderlich sein.

8.2.2 Pflegemaßnahmen
Die Wiesenfläche ist nach erfolgter Bestandsentwicklung max. 2-mal pro Jahr, zwischen dem 20.06. und
31.08. zu mähen. Die zweite Mahd darf frühestens 6 Wochen nach der ersten Mahd erfolgen. Das
Mähgut ist nach jedem Schnitt vollständig von der Fläche zu entfernen.
Ein Erziehungsschnitt der Obstbäume ist in den ersten 10 Jahren nach der Pflanzung mindestens alle
2 Jahre durchzuführen.Danach ist ein regelmäßiger, fachgerechter Erhalungs- bzw. Verjüngungschnitt
vorzunehmen.

8.3   Ausgleichsfläche A2
Für den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft wird auf den Flnrn. 1421/3 und 1421/6,
Gemarkung Ehekirchen, eine Ausgleichsflächen mit einer Größe von insgesamt 13.620 m² nachgewiesen
und gemäß § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 29  "Am hohen Weg" zugeordnet.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutzfachliche Ausgleichsfläche)
Entwicklungsziel: Extensivwiese mit Feuchtmulde

8.3.1 Herstellungsmaßnahmen
Anlage einer Feuchtmulde mit Oberbodenabtrag auf ca. 1.000 m² (Böschungsneigung 1:10)

8.3.2   Pflegemaßnahmen
  Die Wiesenfläche ist nach erfolgter Bestandsentwicklung einmal pro Jahr mit Balkenmäher, ab
  dem 01.07. zu mähen. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt vollständig von der Fläche zu entfernen.

7 Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Insektenschutz
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insektenarten, sind für die Außenbeleuchtung
ausschließlich Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdrucklampen oder
LED-Leuchtmittel, mit Richtcharakteristik unter Verwendung vollständig gekapselter Lampengehäuse
und einer Farbtemperatur ≤ 4.000 K zulässig.

A2
Alle Vorhaben sind vor Bezug an die öffentliche Wasserversorgung sowie an den Schmutzwasserkanal
anzuschließen.

Artenschutz
Baufeldfreimachung
Die Baufeldfreimachung im Offenland hat vor oder nach der Brutzeit der Bodenbrüter (bis spätestens
Anfang März, ab Mitte August) zu erfolgen.

Gehölzbeseitigung
Zur Vermeidung möglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe darf die Gehölzbeseitigungen lediglich
außerhalb der Vogelschutzzeit, d.h. von 1.10. bis 28./29.02. erfolgen.

Bodendenkmäler
Im Bereich der gekennzeichneten Bodendenkmäler in den Flnr. 196/9, 196/10, 196/11, 196/12, 196/13  
und 196/14 ist für Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7.1 BayDSchG  
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehörde 

Im Allgemeinen soll darauf geachtet werden, dass der Mutterboden, der bei der Errichtung und
Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen
ist (§ 202 BauGB).

Freiflächengestaltungsplan
Mit den Genehmigungsunterlagen ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mit Angaben zu
ürlichen und geplanten Geländehöhen, Einfriedungen, Auffüllungen, Bepflanzungen und
Oberflächenbefestigungen (Materialien) sowie ein qualifizierter Entwässerungsplan mit Darstellungen
der Flächen und Maßnahmen für die Niederschlagswasserbewirtschaftung einzureichen.
Darüber hinaus ist in den Genehmigungsunterlagen die Höhe der Oberkante des Rohfußbodens im
Erdgeschoss in m ü. NHN anzugeben.

27 Hinsichtlich der Grenzabstände von Bepflanzungen wird auf die Bestimmungen des Art. 47 ff Gesetz zur
Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) hingewiesen.

28 Bei geplanten Baumpflanzungen im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen ist das Merkblatt
"Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 2013, zu beachten.
Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung von
Telekommunikationslinien und unterirdischen Versorgungsleitungen nicht behindert wird.

29 Gestaltung der Oberfläche von Außenbauteilen mit klimawandelangepasster Farb- und Materialwahl
Zur Vermeidung von Aufheizeffekten an Dach- und Fassadenflächen sind schwarze bzw. graue
Dachflächen oder dunkle Fassadenanstriche und -materialien zu vermeiden. Es wird daher ein
Hellbezugswert HBW < 40 (0 = weiß, 100 = schwarz) und ein möglichst hoher TSR-Wert mit geringer
thermischer Aufheizung der Außenbauteile empfohlen.
Davon ausgenommen sind gliedernde und gestaltende Farbakzente oder Anlagen zur Gewinnung
solarer Strahlungsenergie.

30 Zum Schutz der Umwelt ist auf die Verwendung fossiler Brennstoffe soweit wie möglich zu verzichten.
Die Verwendung regenerativer Brennstoffe und Energiequellen wird ausdrücklich empfohlen.
Insbesondere wird die passive und aktive Nutzung der Solarenergie empfohlen.
Ebenso wird die Regenwasserbewirtschaftung empfohlen, Anlagen zur Verwendung von Regenwasser
im Haus müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Auf die Anzeigepflicht gem. § 13
Abs. 3 Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkWV 2001) wird hingewiesen.

33 Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren Regelwerke
werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten in der
Bauverwaltung der Gemeinde Ehekirchen, Bräugarten 1, 86676 Ehekirchen, zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen
Patent- und Markenamt.

bodendeckenden Stauden oder Gräser anzupflanzen.

Bereich ohne
Ein- und Ausfahrt5.5

Bauraum für Tiefgaragen
Tiefgaragen sind außerhalb der Baugrenzen ausschließlich in den hierfür vorgesehenen
Bauräumen zulässig. Mindestens 80 % der nicht überbauten Flächen über Tiefgaragen
sind zu begrünen. Die Überdeckung mit durchwurzelbarem Substrat für Pflanzen muss
dabei mindestens 30 cm betragen. Angaben zu Überdeckungen bei Baumpflanzungen
sind unter Punkt 6.3 Privates Grün geregelt.

4.7

11.4 Höhenlage der Hauptgebäude

Höhe des Rohfußbodens des tiefstgelegenen Vollgeschosses im jeweiligen Bauraum
als Höchstmaß in Metern über Normalhöhennull   z.B. 405,50 m ü. NHN

11.1 Abstandsflächen
            Es gilt die Abstandsflächenregelung gemäß Art. 6 BayBO in der jeweils aktuellen Fassung.
            Abweichend von Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 BayBO darf die mittlere Wandhöhe von an die Grenze gesetzten

Garagen bis zu 4,5 m betragen.

TG

Stpl Bauraum für Stellplätze4.8

vorgeschlagene Garagenzufahrt

Schutzbedürftige Räume i.S.d. DIN 4109-1:2018-01 („Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“)
in Gebäuden, für deren Außenfassaden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß
Planzeichen festgesetzt wurden, sind möglichst so anzuordnen, dass sie über Fenster in Außenfassaden belüftet
werden, für die Festsetzungen durch das Planzeichen nicht getroffen sind.

Soweit dies nicht möglich ist, müssen die Außenbauteile an den mit Planzeichen gekennzeichneten Fassaden ein
gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R`w,ges i.S.v. Ziff. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aufweisen, das sich
gem. Ziff. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 unter Berücksichtigung der maßgeblichen Außenlärmpegel und der
jeweiligen Korrekturwerte K (Raumart) nach Ziff. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 für die unterschiedlichen Raumarten
ergibt.

Außerdem sind für die Fassadenseiten von schutzbedürftigen Räumen, für die das Planzeichen erforderlich ist,
Fenster mit schallgedämmten Belüftungseinrichtungen nach DIN 1946-6:2019-12 („Raumlufttechnik“) oder
gleichwertigen Maßnahmen auszustatten, die sicherstellen, dass auch bei geschlossenen Fenstern die
erforderlichen Außenluftvolumenströme nach DIN 1946-6:2019-12 („Raumlufttechnik“) eingehalten werden
(kontrollierte Wohnraumbelüftung).

Alternativ ist auch hier der Einbau anderer passiver Schallschutzmaßnahmen (z.B. nicht zum dauerhaften
Aufenthalt genutzte Wintergärten oder vollständig verglaste Balkone, Laubengänge etc.) zulässig. Die
maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich aus der Anlage 13 der schalltechnischen Untersuchung der
Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Auftragsnummer: 7632.1 / 2021 - FH, vom 02.09.2021, die der Begründung des
Bebauungsplans beigefügt ist. Die vorgeschlagenen passiven Schallschutzmaßnahmen stehen im Einklang mit
Art. 45 der Bayerischen Bauordnung BayBO, wonach Aufenthaltsräume ausreichend belüftet werden müssen.

Im Baugenehmigungsverfahren und im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist der Nachweis zu führen bzw.
können Abweichungen von den vorgenannten Absätzen zugelassen/ erforderlich werden, wenn durch einen
Sachverständigen ermittelt wird, dass das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges i.S. von Ziff. 7.1 der
DIN 4109-1:2018-01 ausreicht, um sicherzustellen, dass die Korrekturwerte K (Raumart) für die jeweiligen
schutzbedürftigen Räume gemäß Ziff. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 eingehalten werden.

Die entspr. durch Planzeichen festgelegte Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Lärmschutz) an der nördlichen
Grundstücksgrenze der Sondergebietsfläche ist für die Errichtung einer Lärmschutzmaßnahme bis zu einer
Höhe von 4 Metern über der Geländehöhe freizuhalten.

Mit dem Bauantrag ist ein qualifiziertes Sachverständigengutachten zum Nachweis der Einhaltung der
Festsetzungen gemäß Nr. 10 des Bebauungsplanes „Am Hohen Weg“ vorzulegen.

Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so
zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Gemäß § 12 BauVorlV müssen die
Berechnungen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschütterungsschutz
nachweisen.

405,50

10 Immissionsschutz

Höhenlage der Hauptgebäude

Straßenverkehrslärm

Fassadenausrichtung mit Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen - für entsprechend ausgerichtete Fassaden im Bauraum gelten die
nachfolgenden Bestimmungen

Abgrenzung unterschiedliche Art / unterschiedliches Maß der baulichen Nutzung
(§1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO)

9.3
Mit Gehrechten zu belastende Flächen
(§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
Fußwegverbindung - auf den entspr. gekennzeichneten Flächen ist eine
Fußwegverbindung zwischen dem nördlich angrenzenden öffentlichen Weg und dem
südlich angrenzenden Straßenraum auszubilden und durch Grunddienstbarkeit für
die Öffentlichkeit zu sichern

Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Lärmschutz)

G

L

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO
Im Mischgebiet muss mind. 40 % der Geschossfläche gewerblich genutzt werden.2.2

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
Doppelhäuser sind profilgleich zu errichten
die Doppelhaushälften dürfen horizontal und vertikal versetzt werden

4.3

ED

abweichende Bauweise -
Gebäudelängen größer
50 m zulässig

4.2

4.6

a

10

Wand-, Gebäude- und Firsthöhen11.5

II  +D

Pultdächer, auch versetzt
Die Firste der Dächer müssen in Längsrichtung des Gebäudes verlaufen.
Pultdächer müssen in Hangrichtung geneigt sein.
Bei versetzten Pultdächern darf der Teil des tiefergelegten Pultdaches max. 1/3 der
Gebäudebreite einnehmen, das Hauptdach ist in Hangrichtung zu neigen.
Flachdächer (Neigung < 5%, ca. 3°), begrünt
Flachdächer sind auf mind. 80% ihrer Grundfläche mind. extensiv zu begrünen.

Pultdächer nicht versetzt, Firste müssen in Längsrichtung des Gebäudes verlaufen
Neigungsrichtung frei wählbar
Flachdächer sind auf mind. 80% ihrer Grundfläche mind. extensiv zu begrünen.

im SO
gflEH

Pultdächer, auch versetzt
Flachdächer (Neigung < 5%, ca. 3°), begrünt
Flachdächer sind auf mind. 80% ihrer Grundfläche mind. extensiv zu begrünen.

werden nur bei Sattel- und Walmdächern ab einer Dachneigung von 38° zugelassen
ihre Gesamtbreite darf je Traufseite maximal ein Drittel der Trauflänge betragen
die Dachaufbauten müssen mind. 1 m unter dem First des Hauptdaches
in dieses eingebunden werden

Für die Dachdeckung sind ausschließlich naturrote, rotbraune,graue oder anthrazit-
farbene Dachziegel oder Betondachsteine zu verwenden. 
                                                Glänzende Oberflächen sind unzulässig.
Unabhängig hiervon werden Anlagen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie 
(z.B.: PV-Anlagen, Sonnenkollektoren ...) zugelassen.

die maximale Wandhöhe traufseitig gemessen vom geplanten Gelände 

mit der OK Dachhaut darf maximal 7,5 m betragen

ma
x. 
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bei Pultdächern ist die Wandhöhe traufseitig von der Oberkante
des Erdgeschoss-Rohfußbodens (OK-EG-RFB) bis zum 
Schnittpunkt der verlängerten Aussenkante Mauerwerk mit der 
OK Dachhaut zu messen, Erdgeschoss ist das tiefstgelegene Vollgeschoss
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die maximale Firsthöhe gemessen vom am Gebäude tiefstgelegenen 
geplanten Gelände bis zur OK First darf maximal              betragen ma

x. 
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bei Flachdächern ist die Wandhöhe von der Oberkante
des Erdgeschoss-Rohfußbodens (OK-EG-RFB) bis zur 
OK Dachhaut zu messen, Erdgeschoss ist das tiefstgelegene Vollgeschoss
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max. 50 cm

zusätzlich darf eine Attika mit einer max. Höhe von 50 cm, gemessen von

die maximale Wandhöhe gemessen vom geplanten Gelände am Gebäude
bis zur OK Attika (bzw. höchstgelegener Dachabschluss) darf 

der Ok Dachhaut, ausgebildet werden

maximal 7,5 m betragen

am Gebäude bis zum Schnittpunkt er verlängerten Aussenkante Mauerwerk 
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je Wohngebäude sind max. 2 Wohneinheiten zulässig
Doppelhäuser sind als ein Gebäude zu betrachten d.h. je Doppelhaushälfte ist
max. eine Wohneinheit zulässig

WA
2

WA

III-S

Gehölzbestand

12

ohne Beschränkung der Wohneinheiten

bestehende Druckleitung

11

Fläche für gleichartige und 

14

Strauchpflanzung 

13

Ausgleichsflächen, zugeordnet dem Bebauungsplan Nr. 29 "Am hohen Weg"

Ausgleichsfläche A3: Auf der Flnr. 90/49 und einer Teilfläche der Flnr. 90/50, jeweils Gemarkung Walda,
Gemeinde Ehekirchen, wird eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 4.983 m² dem Bebauungsplan
Nr. 29 "Am hohen Weg" zugeordnet.  Plandarstellung, Entwicklungsziel, Herstellungs- und Pflege-
maßnahmen der Ausgleichsfläche sind der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen.

11.2 Geländeveränderungen
            Die Baugrundstücke dürfen maximal bis auf das Niveau der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen

aufgefüllt bzw. abgegraben werden. Die Geländeoberfläche darf im Umfeld der Gebäude, an Zugängen
und Zufahrten, bis auf die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (OK EG FFB) geführt werden.

            Böschungen werden nur mit einer Neigung von maximal 1 : 2 (Höhe : Breite) zugelassen.
            Stützmauern werden nur mit einer maximalen Ansichtshöhe von 1,0 m zugelassen, sie müssen zu

Grundstücksgrenzen und zueinander einen Abstand von mind. 1,0 m einhalten. Stützmauern sind
einzugrünen. Der Mindestabstand zu Grundstücksgrenzen gilt auch für Böschungsfüße.

            Zur Anlage ordnungsgemäßer Zufahrten dürfen Stützmauern entlang seitlicher Grundstücksgrenzen bis
zur öffentlichen Verkehrsfläche geführt werden.

11.11 Einfriedungen
Einfriedungen der Baugrundstücke sind nur bis zu einer Höhe von 1,2 m über Gelände, als transparente
und sockellose Zäune, mit einem Abstand zum Boden von mindestens 10 cm zulässig, um die
Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten.
Vollflächig geschlossene Einfriedungen wie z.B. Gabionen, Mauern, etc. sind unzulässig.

Versorgungsleitungen
Die geplanten Gebäude sind ausschließlich über Erdkabel an das Telekommunikationsnetz anzuschließen.

Nebenanlagen
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO werden mit einer Grundfläche von insgesamt max. 20 m² auch außerhalb
der Baugrenzen zugelassen, sie müssen einen Abstand zum Straßenraum von mindestens 2 m einhalten.

11.12

11.13

11.6     Gebäudelängen
            Gebäude- bzw. Fassadenlängen über 24 m sind durch rückspringende Zwischenbauten zu unterbrechen
            bzw. zu gliedern. Die Zwischenbauten müssen mind. 1 m hinter die Fassaden des Hauptgebäudes zurück-
            springen, ihre Fassadenlänge muss mind. 4 m betragen. Dies gilt nicht im Sondergebiet.

11.7     Stellplatznachweis
            Der Stellplatznachweis hat gem. der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die

Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen und Stellplatzverordnung - GaStellV) zu erfolgen.
            Abweichend von der Anlage zu dieser Verordnung sind bei Mehrfamilienhäusern (Anlage Nr. 1.2)
            für Wohnungen mit einer Nutzfläche größer 60 m² 2 Stellplätze nachzuweisen. Bei Einzel- und Doppel-

            Die notwendigen Stellplätze für die Gebäude auf den Parzellen 1; 2; 3 und 4 sind in Tiefgaragen
nachzuweisen.

11.9 Stellplätze, private Flächen am Straßenraum und Fußwege sind versickerungsfähig
zu gestalten (z.Bsp.wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasensteine u.s.w.).

11.10 Außer für max. 2,5 m breite Wege, max. 50 cm breite "Traufstreifen" und Erschließungsflächen am
Straßenraum (z.B. Garagenzufahrten) werden Schotter- und Kiesflächen (sog. Stein- / Schottergärten)
nicht zugelassen.

11.8     Tiefgaragen
            Tiefgaragen dürfen nicht aus dem Gelände herausragen, für die hierfür notwendigen

Geländeveränderungen gilt abweichend von Festsetzung Nr. 9.3 :
            Böschungen werden nur mit einer Neigung von maximal 1 : 2,5 (Höhe : Breite) zugelassen.
            Stützmauern werden nur mit einer maximalen Ansichtshöhe von 0,80 m zugelassen, sie müssen 

zueinander einen Abstand von mind. 1,5 m einhalten. Die sonstigen Bestimmungen der Festsetzung Nr. 9.3,
            insbesondere die Pflicht zur Eingrünung von Stützmauern, sind einzuhalten.

Werbeanlagen im Sondergebiet11.14

Höhe von 8,0 m sowie maximal 1 Pylon mit einer maximalen Höhe von 6,0 m zugelassen. Werbeanlagen am  
Im Sondergebiet werden, auch außerhalb der Bauräume, insgesamt maximal 5 Fahnen mit einer maximalen 

       Strauchpflanzungen sind möglichst als freiwachsende Pflanzungen zu erhalten.

            häusern sind je Wohneinheit 2 Stellplätze nachzuweisen.

12        Wasserwirtschaft - Umgang mit Niederschlagswasser auf den Sondergebietsflächen

            Das auf den Sondergebietsflächen gesammelte Niederschlagswasser ist gedrosselt an den
            öffentlichen Regenwasserkanal abzugeben. Je Grundstück darf eine Drosselabflussspende von
            qDr = 5,0 l/(s*ha Grundstücksfläche) nicht überschritten werden. Der maximale Drosselabfluss (QDR) je
            Parzelle errechnet sich aus dem Produkt von Drosselabflussspende (qDR) und Grundstücksgröße (AE)
            gemäß der Formel: QDr [l/s] = qDR [l/s*ha]*AE [ha]. Auf Grundlage dieses Drosselabflusses ist das
            erforderliche Rückhaltevolumen für ein 5 jährliches-Regenereignis zu ermitteln. Die Berechnung des
            erforderlichen Rückhaltevolumens ist nach den derzeit gültigen DWA-Regelwerken durchzuführen.

            Weiterhin ist auf den Sondergebietsflächen das gesammelte Niederschlagswasser so vorzubehandeln,
            dass eine negative Beeinträchtigung des Dorfgrabens ausgeschlossen werden kann (z. B. durch
            Vorreinigung über 20 – 30 cm bewachsenen Oberboden bzw. gleichwertige Filteranlagen oder Anlagen
            mit Dibt-Zulassung. Hierzu sind die derzeit gültigen DWA-Regelwerke (z.B. DWA-M153) zu berücksichtigen.
            Das Niederschlagswassers ist gemäß DWA-M153 auf einen Emissionswert < 18 vorzubehandeln.

1

Vorschlag für einen 

15

Sichtdreiecke7

16

Gebäude werden in ihrer Größe auf. maximal 5 % der jeweiligen Fassadenfläche begrenzt. Werbeanlagen
auf dem Dach oder oberhalb der Traufe werden ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen werden blinkende
und wechselnde Werbeanlagen, sowie grelle oder neonfarbene Farbtöne.

6.4 Pflanzlisten

6.4.1 Pflanzliste Bäume für Verkehrsgrün

Amelanchier arborea 'Robin Hill' Baum-Felsenbirne
Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn 'Elsrijk'
Carpinus betulus 'Fastigiata' Pyramiden-Hainbuche
Gleditsia triacanthos 'Skyline' Gleditschie 'Skyline'
Corylus colurna Türkische Baumhasel
Prunus avium 'Plena' Gefülltblühende Vogelkirsche
Sorbus aria 'Magnifica' Mehlbeere 'Magnifica'
Sorbus intermedia 'Brouwers' Schwedische Mehlbeere 'Brouwers'
Tilia cordata 'Greenspire' Winter-Linde 'Greenspire'
Tilia cordata 'Rancho' Kleinkronige Winter-Linde 'Rancho'

6.4.2 Pflanzliste Bäume für öffentliche und private Ortsrandeingrünung

Acer campestre      Feld-Ahorn Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn
Carpinus betulus      Hainbuche Juglans regia Walnuss
Malus sylvestris      Holz-Apfel Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia      Eberesche Sorbus domestica Speierling
Tilia cordata      Winter-Linde

6.4.3 Pflanzliste Sträucher für Ortsrandeingrünung

Amelanchier ovalis      Gewöhnliche Felsenbirne Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze
Cornus alba 'Sibirica'   Sibirischer Hartriegel Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea      Roter Hartriegel Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn Euonymus europaeus Gewöhnl. Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare     Gewöhnlicher Liguster Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa     Schlehe Rhamnus catharticus Kreuzdorn
Rosa canina     Hunds-Rose Rosa multiflora Vielblütige Rose
Sambucus nigra     Schwarzer Holunder Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus     Wasser-Schneeball
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wasserbewirtschaftung - Regenrückhalt

Transformatoren - Standort

nach 6.2.1 bzw. 6.3.2 gleichwertige Heckenersatzpflanzung

       Zäune darf ausschließlich an der Innenseite der privaten Ortsrandeingrünung erfolgen.

1. ÄNDERUNG

Dieser Bebauungsplan "Am Hohen Weg - 1. Änderung" ersetzt den
rechtskräftigen Bebauungsplan "Am Hohen Weg" vollständig.
Von der Änderung nicht betroffene Gutachten zum Ursprungsbe-

zulässig sind ausschließlich Einzelhandelsbetriebe und Dienstleistungseinrichtungen,

Die Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3 Nrn.: 1. und 3. BauNVO werden nicht 

2.3

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: "Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel"
zulässig ist ein Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieb mit max. 1.200 m² Verkaufsfläche
inkl. Backshop und ein betrieblich eigenständiger Getränkemarkt mit max. 400 m²
Verkaufsfläche. Ebenfalls zugelassen werden Anlagen und Betriebe zur Nutzung
erneuerbarer Energien.

2.4 SO
gflEH
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je 400 m² private Grundstücksfläche ein standortgerechter, klimaangepasster Laubbaum 

In der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 223159 / 5 des Ingenieurbüros Greiner vom
01.03.2024 wurde die Verträglichkeit des Lebensmittelmarktes mit Getränkemarkt sowie Backshop,
Parkplätzen und E-Ladesäulen im SO sowie die Nutzungen im GEe in Bezug auf die angrenzenden
schutzbedürftigen Wohnnutzungen entsprechend den Anforderungen der TA Lärm
nachgewiesen. Die in der Verträglichkeitsuntersuchung in Gliederungspunkt 6.1 genannten organisa-
torischen, technischen und baulichen Schallschutzmaßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zu beachten.

Die Anlieferzonen der Marktgebäude im Sondergebiet sind entspr. der Detailplanung der
"Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung (Schallschutz gegen Gewerbegeräusche)
Bericht Nr. 223159 / 5 vom 01.03.2024, Ingenieurbüro Greiner" nach Norden auszurichten.
Die Anlieferzone ist mit einem nach Norden gerichtetem Rolltor einzuhausen.
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Gewerbegebiet, eingeschränkt  gem. § 8 BauNVO

sowie Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

Bestandteil dieses Bebauungsplans

bauungsplan bleiben in ihrer Wirksamkeit erhalten.

9,00 m

Bei geneigten Dächern sind diese Anlagen mit derselben Neigung wie das be-
treffende Dach auszuführen (ohne zusätzliche Aufständerung). Bei Flachdächern
dürfen die Anlagen aufgeständert werden, sie sind jedoch vom Dachrand um 

                                   Planzeichnung zu entnehmende Anzahl an Bäumen ist dabei zwingend beizubehalten.

mind. 1 m zurückzusetzen.

GEÄNDERT, DEN 18.06.2024

Außerdem werden matte
Blechdeckungen zugelassen.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1 Bayerisches
Denkmalschutzgesetz (DSchG) der Meldepflicht an das Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege oder
an die Untere Denkmalschutzbehörde.

zu beantragen ist.

GEÄNDERT, DEN 17.09.2024

  M = 1 : 1.000
1.PLANZEICHNUNG
Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung [2020]
Bezugssystem Lage: Universal Transverse Mercator (UTM-System)
Bezugssystem Höhe: Meter über Normal Null (DHHN2016)
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